
euntes HefiHERDER JahrgangORRESPON  EN September 1968

[Jas FEıgene des Menschen, seInNE Menschlichkeit, 1st eın Naturprodukt, das ım mensch-S ıd en ı aan aan lichen Or ganısmus durch SCINE Geburt m0orausbestimmt zuurde. Das Eıgene des Men-
schen zuurde als Möglichkeit gegeben, die durch dıie denkende Freiheit auf eıgene Ver-
antworiung merwirklicht zyuerden mufs

Jan Walgrave

Zur Problematik einer päpstlichen Entscheidung
Mıt der Eheenzyklika umAanadae mtae hat der apst eıine iıntellektuell Abwägenden, 1ın denen sıch noch WwW1e€e
Entscheidung getroffen, VO  S der ıcht wenıge gehofft überlegende Ahnung VO  3 der Relatıivıtät ErganscCchNCH Ur-
hatten, s1e möchte in nächster Zukunft oder wenıgstens teils spiegelt, WAar ohnehin völlig eindeutig. Prot
Z gegenwärtigen Zeitpunkt nıcht getallt werden. Sıe Kung gzab in seinem theologisch WwW1e existentialethisch
erfolgte 1U  —_ dennoch, nach langwierigen und, w 1e - gleichermafßen hilfreichen „ Wort ZU Sonntag“” Vom

nächst tast scheinen möchte, vergeblichen Beratungen einer August 1M Schweizer Fernsehen (Wortlaut in der „Welt-
eıgens dafür berufenen päpstlichen Ommı1ssıon VO Bı- woche  D3  9 68) die gegenwärtıg eINZ1g mögliche Erklä-
schöfen und Theologen, Ärzten und Demographen un: Iu  ° ‚ARS ware ıne Illusion meınen, s1e [die Enzy-
nach vielfältigen Diskussionen Theologen un: klika) würde 1n absehbarer eıit zurückgezogen oder
Laıien, Eheleuten un: Medizınern, teilneh- korrigiert.
mender Assıstenz zahlreicher nıchtkatholischer Christen
un: ıhrer kıirchlichen Gemeıinschaften, Assıstenz auch Eın unmıßverständlicher Text
der verschiedenen anthropologischen un: naturwıssen-
schaftlichen Diszıiplinen, die VO  Z} ıhrem Fach oder in ıhrer Der aps bestätigt die seit 1US XI Wiéderholt lehramt-
gesellschaftlichen Praxıs durch die rage der Geburten- lıch formulierte Doktrin und schärft S1e 1n der feierlichen
regelung gefordert sind. Die Entscheidung Aie]l anders AauUS, orm einer Enzyklıka 1EU ein, VO  3 der schon in seiner
als die Mehrheit der der Diskussion Beteiligten —_ Ansprache das Kardinalskollegium VO' } Junı 1964
Wafrtete; auch anders, als eın Teıil derer s1e siıch vorstell- erklärt hatte, S1€e se1 keineswegs als überholt etrachten
ten, die 1n Verkennung römischer Entwicklungsgesetze und bleibe weıiterhin gültig, „wen1gstens solange WIr unl>s

und ihres Beziehungsverhältnisses ZUr Gesamtkirche den nıcht 1m Gewissen verpflichtet fühlen, sS1€e andern“ (vgl
apst einer solchen Entscheidung drängten. Herder-Korrespondenz 18 Jhg., 515) Er hatte sıch
Das päpstliche Dokument, ein ext VO  w gallıscher lar- allerdings damals weniıger auf die Eheenzyklika Castı
heit, die seinen französıischen rsprung verrat, INAas 1n der Connubiu Pıus el selbst berufen, deren Aussagen ZUuUr

Gedankenführung vielschichtig un 1n den Motivatıonen Empfängnisverhütung un deren lehramtliche Geltung die
zwiespaltıg erscheinen, se1ne Intentionen und Forderun- moraltheologischen Kontroversen bıs 1n die etzten Jahre
gen sind völlig eindeutig formuliert. Daran annn keine hereıin kreıisten und auf die auf ausdrückliche Intervention
noch arrıvıerte theologiepolitische ermeneutik des Papstes sıch auch die Pastoralkonstitution des Konzıls
andern. Die durch die Enzyklıka geschaffenen Probleme (Abschnitt 51) bezog, als auf die „ VON aps 1US XIL
lassen sıch durch keine Auslegungskünste AZUS der Welt erlassenen Normen“. och enthalten diese INan VCI-

schaffen. Das Ergebnis äfßt Mi{(verständnisse nıcht yleiche seine Ansprachen VO 79 Oktober 1951 den
Auch Wunschdenken nach eıiner möglıchen Reinterpreta- italienıschen Verband katholischer Hebammen Utz-Gro-
t10on des Dokuments durch den apst selbst oder ıne NCI, Soz1iale Summe Pıus D Nr 1062—1079) und
Vollversammlung der Bischofssynode MI1t seiner Zustim- VO Sepember 1958, kurz VOL seiınem Tode, den
MUung gınge 1n die Irre. Das VO  —$ der Tagespublizistik Siebten Internationalen Hämatologenkongrefßs Utz-Gro-
ventilierte Mißverständnıis einen Satz des deutschen NET, Nr 5455 un nıchts anderes, als W d5, ‚
Resümees der ersten Mittwochansprache des Papstes nach nıgstens einschlußweise, bereits AauUs (’astı Connubiu abge-
dem Erscheinen der Enzyklika, diese se1l eın Verbot, leitet werden konnte.

Als 1US XE in der Ansprache die Hämatologensondern „dıe posıtıve Darlegung der Ehemoral 1ın der
ganzheitlichen Schau des Menschen“ Wr durch das OFrt- nochmals eingehend auf die sittliche Zulässigkeit der
chen „blofß®‘ bald aufgeklärt. Der ıtalienische ext („Os- Methode Ogino-Knaus „AdUus ANSCMECSSCNEI Beweggrün-
SCIVatfore Romano“, 68), ıne einz1ıge Verständ- den  D hinwies, zıtlerte Z Begründung ausdrücklich die
Nıs werbende Apologie voll quälender Gedanken eines allgemeıiner formulierte Aussage VO  3 Castı Connubi: (die
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Methode Ogino-Knaus wurde erst 1931 endeckt): „Auch dekiarierte (vgl Hebammenansprache, Utz-Groner, Nr
jene Eheleute handeln nıcht wider die Natur, die in ganz 1074—1078), reflektiert die Enzyklika nıcht mehr. Die
natürlicher Weiıse VO  $ iıhrem echt Gebrauch machen, Berechtigung sıttliıch verantwortender Emptängnis-
obwohl AaUusSs iıhrem TIun infolge natürliıcher Umstände, verhütung wird ohne Eıinschränkung anerkannt. Dem
sejlen bestimmte Zeıten oder ZeW1sse Mängel der An- Zwang der Verhältnisse wird Rechnung
lage, Leben nıcht entstehen annn  « (AAS Z 930 ber bleibt be] einer traditionsspezifischen Interpre-

561) Zugleich bekräftigte 1US XII direktem tatıon der „untrennbaren Verbindung“ VO  - ehelicher
ezug auf den Gebrauch empfängnisverhütender Miıttel Eınıgung un Fortpflanzung, be1 der Bindung des einzel-
den Kernsatz VO  - Castı Connubi: , Jede: Gebrauch der CC Aktes geschlechtlicher Eınıgung den Zeugungs-
Ehe, bei dessen Vollzug der Akt durch die Willkür des zweck, die die vorrangıge sittliche Rechtfertigung bzw
Menschen seiner natürlichen raft ZUr Weckung Qualifizierung des Aktes VO  3 der Struktur der (sesamt-
Lebens eraubt wiırd, verstößt SC das Gesetz (Gottes 7z1ele der Ehe her ausschlie(ßt. Der apst verneint die
und der Natur, un die solches tun, eflecken ihr GewI1s-
sen mıt schwerer Schuld.“

Möglichkeit der Ausdehnung des Ganzheıitsprinzips,
dessen ethisches Gewicht für die Ehe, hier wıederum
1US O: tolgend, auch Paul Nl betont (Abschnitt 67/}

Eheliche Eıinıgung UuN Fortpflanzung auf die Zuordnung VO  >; ehelıchem Akt und ehelichem
Gemeıinwohl, durch die der „materiel]l unfruchtbar-

Der Sınngehalt dieses Satzes kehrt spezifizierter, machende Eingriff“ 1n ıne „erlaubte un weitblickende
WECNN auch ohne Sanktionsverweis, 1ın umMANae zutae in Geburtenkontrolle“ umgewandelt werden ollte, un be-
der Feststellung wieder, die sıch die parallele un gründet damıt das Verbot jedes „künstlichen“ Eingriffesununterschiedene Verurteilung VO  w Abtreibung un Ster1- ın den Zeugungsvorgang. Dadurch bleibt auch das Ver-
lisation anschliefßt: Auch se1l jede Handlung USZU- anderte Verständnis der Zuordnung der Ehezwecke selbst
schließen, „die sıch entweder ın Voraussicht oder während ambiıvalent, Ja erweıst sıch 1mM Verständnıiıs der Enzyklikades Vollzuges des ehelichen Aktes oder darauf tolgend als eın verschärftes Argument tür die als notwendig C1I-
beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkungen die Ver- achtete Bindung des Einzelaktes den Zeugungszweckhinderung der Fortpflanzung ZU 7Ziel oder als Mittel auf dem Hiıntergrund einer vorrangıg biologischen
Z Ziel setzt“ (Abschnitt 14) Der Verstehenshorizont Ablaut des Aktes Orljentierten Moralıtät (vgl Abschnitt
1St eın anderer, die Einsicht 1n den Zusammenhang ehe- . in dem die Kenntnis der biologischen Abläute und die
lıcher Sınnziele hat siıch geändert, die Vorrangstellung des Achtung iıhrer Funktionen 1n das Sınngesetz „ vVeErantwort-
Zeugungszweckes 1n der Zuordnung VO  ; ehelicher Liebes- lıcher Elternschaft“ einbezogen werden). Es bleibt, einge-
ein1gung un: Zeugung 1St (oder scheint) aufgehoben un: baut 1n un begründet Aaus der untrennbaren Polarität VOon
der Aussage VO  $ „der untrennbaren Verbindung der ehelicher Vereinigung un: Fortpflanzung, bei der ZW1e-
zweıtachen Bedeutung des ehelichen Aktes“, die BOLL- spältıgen „naturgesetzliıchen“ Ausgangsbasıs, „da{fß jeder
gewollt se1 un die der Mensch nıcht eigenmächtig auf- eheliche Vollzug bestimmt bleiben mu{fß tür die Weitergabe
heben könne, „nämlıich er) liebende(n) Vereinigung un des Lebens“, einer Ausgangsbasis, VO  - der der apst hoflt
er) Fortpflanzung“ gewichen (Abschnitt 12) Hıer 1St daß „die Menschen unserer Tage 1n der Lage sınd, deren
die anthropologisch reiche Ehelehre der Pastoralkonstitu- „zutiefst vernünftigen un: dem Menschsein entsprechen-t10N (vgl bes die Abschnitte 50 un 51) nıcht SPUurL- un den Charakter“ erfassen (Abschnitt 12)) Danach giltnutzlos vorübergegangen, auch wenn die Enzyklika ın dıe bisherige päpstliche Lehre als verpflichtend: lle
Formulierung un: Aussagekraft spröder wirkt. Das T1IN- „künstlichen“ Verhütungsmittel sind verboten. Erlaubt
Z1p „verantwortlicher Elternschaft“, nach der „die Ehe- 1st die Methode der Zeıtwahl, weıl nach der Darstellung
gatten ıhre Pflichten gegenüber Gott, sıch selbst, ihrer der Enzyklika, diese „allein ermöglıcht, sıchB  b  yr  Methode Ogino-Knaus wurde erst 1931 endeckt): „Auch  dekiarierte (vgl. Hebammenansprache, Utz—Groner, Nr.  jene Eheleute handeln nicht wider die Natur, - die in ganz  1074—1078), reflektiert die Enzyklika nicht mehr. Die  natürlicher Weise von ihrem Recht Gebrauch machen,  Berechtigung sittlich zu verantwortender Empfängnis-  obwohl aus ihrem Tun infolge natürlicher Umstände,  verhütung wird ohne Einschränkung anerkannt. Dem  seien es bestimmte Zeiten oder gewisse Mängel der An-  Zwang der Verhältnisse wird Rechnung getragen.  lage, neues Leben nicht entstehen kann“ (AAS 22, 1930,  Aber es bleibt bei einer traditionsspezifischen Interpre-  S. 561). Zugleich bekräftigte Pius XII. unter direktem  tation der „untrennbaren Verbindung“ von ehelicher  Bezug auf den Gebrauch empfängnisverhütender Mittel  Einigung und Fortpflanzung, bei der Bindung des einzel-  den Kernsatz von Casti Connubii: „Jeder Gebrauch der  nen Aktes geschlechtlicher Einigung an den Zeugungs-  Ehe, bei dessen Vollzug der Akt durch die Willkür des  zweck, die die vorrangige sittliche Rechtfertigung bzw.  Menschen seiner natürlichen Kraft zur Weckung neuen  Qualifizierung des Aktes von der Struktur der Gesamt-  Lebens beraubt wird, verstößt gegen das Gesetz Gottes  ziele der Ehe her ausschließt. Der Papst verneint die  und der Natur, und die solches tun, beflecken ihr Gewis-  sen mit schwerer Schuld.“  Möglichkeit der Ausdehnung des - Ganzheitsprinzips,  dessen ethisches Gewicht für die Ehe, hier wiederum  Pius XII. folgend, auch Paul VI. betont (Abschnitt 17),  Eheliche Einigung und Fortpflanzung  auf die Zuordnung von ehelichem Akt und ehelichem  Gemeinwohl, durch die der „materiell unfruchtbar-  Der Sinngehalt dieses Satzes kehrt sogar spezifizierter,  machende Eingriff“ in eine „erlaubte und weitblickende  wenn auch ohne Sanktionsverweis, in Humanae vitae in  Geburtenkontrolle“ umgewandelt werden sollte, und be-  der Feststellung wieder, die sich an die parallele und  gründet damit das Verbot jedes „künstlichen“ Eingriffes  ununterschiedene Verurteilung von Abtreibung und Steri-  in den Zeugungsvorgang. Dadurch bleibt auch das ver-  lisation anschließt: Auch sei jede Handlung auszu-  änderte Verständnis der Zuordnung der Ehezwecke selbst  schließen, „die sich entweder in Voraussicht oder während  ambivalent, ja erweist sich im Verständnis der Enzyklika  des Vollzuges des ehelichen Aktes oder darauf folgend  als ein verschärftes Argument für die als notwendig er-  beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkungen die Ver-  achtete Bindung des Einzelaktes an den Zeugungszweck  hinderung der Fortpflanzung zum Ziel oder als Mittel  auf dem Hintergrund einer vorrangig am biologischen  zum Ziel setzt“ (Abschnitt 14). Der Verstehenshorizont  Ablauf des Aktes orientierten Moralität (vgl. Abschnitt  ist ein anderer, die Einsicht in den Zusammenhang ehe-  10, in dem die Kenntnis der biologischen Abläufe und die  licher Sinnziele hat sich geändert, die Vorrangstellung des  Achtung ihrer Funktionen in das Sinngesetz „verantwort-  Zeugungszweckes in der Zuordnung von ehelicher Liebes-  licher Elternschaft“ einbezogen werden). Es bleibt, einge-  einigung und Zeugung ist (oder scheint) aufgehoben und  baut in und begründet aus der untrennbaren Polarität von  der Aussage von „der untrennbaren Verbindung der  ehelicher Vereinigung und Fortpflanzung, bei der zwie-  zweifachen Bedeutung des ehelichen Aktes“, die gott-  spältigen „naturgesetzlichen“ Ausgangsbasis, „daß jeder  gewollt sei und die der Mensch nicht eigenmächtig auf-  eheliche Vollzug bestimmt bleiben muß für die Weitergabe  heben könne, „nämlich (der) liebende(n) Vereinigung und  des Lebens“, einer Ausgangsbasis, von der der Papst hofft  (der) Fortpflanzung“ gewichen (Abschnitt 12). Hier ist  daß „die Menschen unserer Tage“ in der Lage sind, deren  die anthropologisch reiche Ehelehre der Pastoralkonstitu-  „zutiefst vernünftigen und dem Menschsein entsprechen-  tion (vgl. bes. die Abschnitte 50 und 51) nicht spur- und  den Charakter“ zu erfassen (Abschnitt 12). Danach gilt  nutzlos vorübergegangen, auch wenn die Enzyklika in  die bisherige päpstliche Lehre als verpflichtend: Alle  Formulierung und Aussagekraft spröder wirkt. Das Prin-  „künstlichen“ Verhütungsmittel sind verboten. Erlaubt  zip „verantwortlicher Elternschaft“, nach der „die Ehe-  ist die Methode der Zeitwahl, weil nach der Darstellung  gatten ihre Pflichten gegenüber Gott, sich selbst, ihrer  der Enzyklika, diese „allein es ermöglicht, sich ... an die  Familie und der Gesellschaft voll und ganz in einer richti-  natürliche, den Zeugungsfunktionen innewohnenden Ge-  gen Rangordnung der Werte anerkennen“ (Abschnitt 10),  setzmäßigkeit zu halten“ und „eine Geburtenregelung  wird zum ethischen Leitbild kirchlichen Eheverständnisses  vorzunehmen“, die keine sittlichen Grundsätze verletzt.  und zur Ausgangsbasis bewußter Empfängnisplanung.  Erlaubt bleibt auch die Anwendung ovulationshemmen-  Die Sexualität als positiv integrierende Kraft von Ehe  der oder -unterbrechender („therapeutischer“) Mittel zu  und Familie ist nicht mehr angezweifelt. Die fast rein  Heilungszwecken und, weil auf therapeutischem Wege zur  negative, ethisch nicht mehr realisierbare Sicht der ehe-  Regulierung des weiblichen Zyklus anwendbar, eine  lichen Einigung als bloßes „remedium concupiscentiae“  Kombination von hormonalen Mitteln und der Methode  scheint endgültig überwunden. Der Kanon 1013 $ 1 des  der Zeitwahl. Diese Folgerung wird zwar im Text nicht  CIC: „Der erste Zweck der Ehe ist die Zeugung und Er-  gezogen, ergibt sich aber aus dessen Sinnzusammenhang  ziehung der Nachkommenschaft; der zweite die gegen-  und entspricht auch den bereits von Pius XII. anvisierten  seitige Hilfe und die Heilung der Konkupiszenz“, ist  Möglichkeiten. Das Ergebnis der Enzyklika ist also ein-  auch für die päpstliche Enzyklika gegenstandslos gewor-  deutig und weicht in keinem Punkte von der Darstellung  den oder geht vielmehr auf in der Umschreibung der  seiner Vorgänger ab, sondern tradiert sie, fixiert sie neu,  ehelichen Liebe als einer „mit Fruchtbarkeit gesegnete(n)  bezieht die Erkenntnis von der untrennbaren Einheit der  Liebe“, „die sich nicht in der Gemeinschaft der Eheleute  Sinnziele der Ehe in die Überlegungen ein, aber nicht  erschöpft, sondern dazu bestimmt ist, sich fortzusetzen,  um die bisherigen naturrechtlichen Folgerungen für die  indem sie neues Leben hervorruft“ (Abschnitt 9). Auf die  Methodenfrage zu überprüfen, sondern sie mit deren  vollkommene eheliche Enthaltsamkeit als „Enthaltung von  Hilfe zu bekräftigen. Dem Verbot wird nichts von seiner  jeglicher Vollbetätigung der Naturanlage“ in Fällen, in  Bestimmtheit genommen. Die Enzyklika, im ersten Teil  denen die Mutterschaft „unbedingt zu vermeiden iıst“, die  um deskriptive Sachlichkeit und im dritten um pastorale  Pius XII. noch als „heroische“ Lösung empfahl und  Klugheit bemüht, steigert sich im „Verbotsteil“, dem Mit-  deren ethische Fragwürdigkeit und psychische Unzumut-  telpunkt der Ausführungen zu kaum verhaltener Schärfe,  barkeit er noch bestritt oder als „Unmöglichkeits-Gerede“  wenn sie z. B. das Ansinnen zurückweist, auf eine  394die
Familılie un der Gesellschaft voll un Sanz ın einer richti- natürliche, den Zeugungsfunktionen innewohnenden (7e-
SCn Rangordnung der Werte anerkennen“ (Abschnitt 10), setzmäßıgkeit halten“ un „eine Geburtenregelungwiırd ZU ethischen Leitbild kirchlichen Eheverständnisses vorzunehmen“, die keine siıttlichen Grundsätze verletzt.
un: AL Ausgangsbasıs bewußter Empfängnisplanung. Erlaubt bleibt auch die Anwendung ovulationshemmen-
Die Sexualität als pOSI1t1V integrierende raft VO  3 Ehe der oder -unterbrechender („therapeutischer“) Mittel
un Famiılie 1St nıcht mehr angezweıfelt. Dıie tast eın Heilungszwecken und, weil auf therapeutischem Wege A
negatıve, ethisch nıcht mehr realisierbare Sıcht der ehe- Regulierung des weıblichen Zyklus anwendbar, ine
lıchen Einıgung als bloßes „remedium concupiscentiae“ Kombination VO  e hormonalen Mıiıtteln un: der Methode
scheint endgültig überwunden. Der Kanon 1013 des der Zeitwahl. Diese Folgerung wiırd ZWaar 1m ext nıcht
CAG „Der Z weck der Fhe 1St die Zeugung und Er- SCZOBCNH, ergıbt sıch 1aber AuSs dessen Sinnzusammenhang
ziehung der Nachkommenschaft; der zweıte die N- un entspricht auch den bereits VO  -} 1US XII anvısıerten
seıt1ge Hılfe un: die Heilung der Konkupiszenz“, 1sSt Möglichkeiten. Das Ergebnis der Enzyklika 1St also ein-
auch tür dıe päpstliche Enzyklika gegenstandslos CWOL- deutig un weiıcht in keinem Punkte VO  e} der Darstellung
den oder veht vielmehr auf 1n der Umschreibung der seiner Vorgänger ab, sondern tradiert S16€, fixiert s1e NECU,
ehelichen Liebe als einer „mit Fruchtbarkeit gesegnete(n bezieht die Erkenntnis VO  en der untrennbaren Einheıit der
Liebe“, „dıe sıch nıcht 1n der Gemeinschaft der Eheleute Sinnziele der Ehe 1n die Überlegungen ein, aber nıcht
erschöpft, sondern 7 bestimmt 1St, ıch fortzusetzen, dıie bisherigen naturrechtlichen Folgerungen für dıe
iındem s$1e Leben hervorruft“ (Abschnitt 2 Auf die Methodenfrage überprüfen, sondern s1e mit deren
vollkommene eheliche Enthaltsamkeit a'ls „Enthaltung VO  a Hılfe bekräftigen. Dem Verbot wırd nıchts VO  3 seiner
jeglicher Vollbetätigung der Naturanlage“ 1n Fällen, iın Bestimmtheit ZCNOMMECN. Dıie Enzyklika, 1M ersten Teıl
denen die Mutterschaft „unbedingt vermeiden P,  iSt die deskriptive Sachlichkeit un 1m dritten pastorale
1US XCI noch als „heroische“ Lösung empfahl un Klugheıit bemüht, steigert siıch 1mM „Verbotsteil“, dem Miıt-
deren ethische Fragwürdigkeit un psychische Unzumut- telpunkt der Ausführungen 2um verhaltener Schärfe,
barkeit noch bestritt oder als „Unmöglichkeits-Gerede“ wenn S1e FA das Ansınnen zurückweiıist, auf ıne
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I künstliche“ Geburtenkontrolle zurückzugreifen, un autf ıne abweichende Lösung schließen ließ, bildet der
s1e alle darauf bezogenen Methoden „verurteılt“ (Ab- Abschnitt 37 VO  e} Populorum Dpregressi0, der den Zusam-
schnitt 16) Sıe edient sich bei der Beschreibung der Fol- menhang VO  a Bevölkerungswachstum un Geburtenrege-
SCH „künstlicher Geburtenregelung“ massıver Argumente, lung und das Entscheidungsrecht der FEltern 1n einer deut-
wenn S$1e VOL der „breiten Straße“ ZUur ehelichen Untreue ıch ofteneren Perspektive sieht als die jetzige Enzyklıka.
arnt, s1e miıt eiıner „allgemeıinen Verflachung der Sıtten“
1n Beziehung bringt und sehr pragmatisch die Möglichkeit Heftiges, aber doch zwiespdältiges Echo
„irgendeıiner leichten Handhabe“, das Sıttengesetz

ber WI1e ımmer sıch damıt verhält, die Mehrkheit derumgehen, mi1t den geltenden Normen unterbinden 11l
Gläubigen, jedenfalls 1mM deutschen Sprachraum, sieht

Nur bedingte Überraschung darin nıcht NUur ein Festhalten einer säkularen kırch-
lichen Tradıtion, deren geschichtliche Konsistenz un

Die Weltöffentlichkeit, die Katholiken nıcht wenıger als Einheitlichkeit un verschiedenen Aspekten fragwürdig
die niıchtkatholischen Christen un manche Nıchtchristen, bleibt, sondern versteht s1e als Rückzug aut i1ne Posıtion,
die Kleriker nıcht weniger als die Laien, nahmen dieses über die nıcht 11LUIX die Meınung einer be] der Formulie-
Ergebnis mMi1t Überraschung ZUr Kenntnıis. Dıie Gegner rung oder Interpretation ethischer Postulate gew1f5s nıcht
der Enzyklika oder, gCNAUCT, der Folgerungen, die s1e AaUus maßgeblichen I „Offentlichkeit“, sondern auch die
einem in seıiıner Gesamtheit innerkirchlich gew1ßß nıcht moraltheologische Fachdiskussion bereıts hinausgewach-
kontroversen Eheethos zıehen, sind über die sen WAar,. Es dürfte jedenfalls 1mM deutschen Sprachraum
Härte, mıiıt der der apst 1n der rage der Geburtenrege- wen1g Vertreter dieses Faches geben, die dem Ergebnis
ung bzw bezüglıch des Verbots „künstlicher“ Methoden der Enzyklika und der Art der Problemstellung AUS

den Aussagen seiner Vorgäanger miıt tast MONOTLONeEer bloßer innerer Einsicht und ohne autoritatıven Rekurs
Berufung aut die „gleichbleibende Lehrverkündigung“ zustimmen. Die Anbahnung eines Konsenses verlief be-
testhält reıits in anderer Richtung.
Diese Überraschung WAar allerdings mehr die Folge VO  z Wl 11a4  =) nıcht NUur die Aussagen, sondern auch die mMOg-
Hoffnung als VO  e} Einsıcht. Seit der zıtierten Ansprache lichen Wirkungen der Enzyklika nüchtern einschätzen, darf
VO Junı 1964 gab NUur wenıge Anzeıichen für ine Nan die Zwiespältigkeit des Echos un: mancher Kontro-
Bereitschaft des Papstes, die Lehre seiner Vorgäanger Vverscn, die S1Ee ausgelöst hat, nıcht übersehen. Dieses äßt

sich ın seiner Valenz ZW ar HST ANSCMHMICSSCH Werten,revidieren. Im Gegenteıl, bekräftigte mehrmals hre
Geltung, nachdrücklichsten 1in seiner Ansprache VO das Stadıum emotionaler Reaktion überschritten 1St
29 Oktober den Nationalkongrefß für Gynäkologie Doch zeıgt sıch Jjetzt schon, dafß, csehr die Kritik über-
und Geburtshilfe (vgl Herder-Korrespondenz 20 Jhg., wiegt, VO  3 „einhelliger Ablehnung“ nıcht die Rede seiın

553), 1ın der ZW ar VO  ; der Geburtenregelung als kann. In die öffentlichen und prıvaten Reaktionen 1IN1-
VO  — einer „umfangreichen und heiklen rage  «“ sprach, schen sıch die unterschiedlichsten Argumente und Mo-
1n der aber 1n Abrede stellte, das Lehramt der Kirche t1ve. Unter ihnen sind nıcht 1Ur solche, die wenıger

AUS Einsicht 1ın die sachlichen Krıiterıien, ohl aber AUSbefinde sıch „gegenwärtig 1n einem Zustand des 7 weifels“.
war hat der apst 1965 in einem Gespräch MIt dem Respekt VOL der päpstlichen Autorität die Entscheidung
„Corriere della Sera“ mMit packender Ehrlichkeit auf die des Papstes akzeptieren.
Verlegenheit hingewiesen, die ıhm die rage bereite. Er Es x1bt auch andere Stimmen innerhal und außerhalb
hat aber bei der gleichen Gelegenheit unmißverständlich des katholischen Bereichs, nıcht 1Ur bei Theologen un
klargestellt, da{fß anderes sel,; beraten, un Geistlichen, sondern auch bei Medizıinern und Anthropo-

anderes, entscheiden, un daß die Entschei- logen, die die Enzyklika insofern bejahen, als S1€e iın iıhr
dung letzten Endes, WeNn nıcht ausschließlich, als seinen eın Zeıichen wıder den Zeitgeist erblicken un: S1E als
persönlichen Akt verstand. Zudem steht diesem Bekennt- Barriıere einen Fortschrittsglauben ansehen, der
Nıs der kategorische Satz in seıner Ansprache VOLr den über die sittliche Problematik zunehmender Selbst- und

gegenüber, ıhre Aufgabe estehe darıin, SOrg«eN, Fremdmanıipulation allzu leichtfüßig oder wissenschafts-
daß genügend TOT auf dem Tisch der Menschheit iSt, gläubig hinwegschreıtet. Prof. M. Horkheimer machte sich
und nıcht darın, „eıne künstliche Kontrolle der Geburten diese Posıtion in einem Interview mıt dem Süddeutschen

tördern“, die unvernünftig ware, „insofern INan da- Rundfunk (10 68) eigen. Auf der etzten Tagung
miıt die Z ahl der ZU Tisch des Lebens Geladenen Ver- der Paulus-Gesellschaft Anfang Maı 1968 1n Freudenstadt
mindern würde“ (Herder-Korrespondenz Jhg., ZU Thema „Natur un Natürlichkeit“, die gerade

diese Hintergrundthematik Z Gegenstand hatte,657) Schließlich se1 die Auseinandersetzung die
vier päpstlichen Modiı erinnert, die der Subkommission wurden unabhängıg VO  — der Enzyklika un: völlig
für Ehefragen nach der 7weıten Lesung des Schemas außerhalb ıhrer Naturrechtsproblematik ähnliche Gedan-

ken formuliert. DDort wurde VO  $ naturwissenschaftlicherautorıitatıv zugeleitet worden un die offensicht-
lich nıcht Nnu  a auf 1ne Auflösung der päpstlichen Kom- Seıite o  d den Kardıinälen, die 1ın dem 1m Zusammenhang
mM1ss10n abzielten, sondern in wenıgen, sehr nuancıerten M1t der jetzıgen päpstlichen Entscheidung reichlıch über-
Einfügungen eın ganNzeS Programm der Festlegung autf strapazıerten Fall Galıilei urteilten, einıges Verständnis
Castı Connubiu enthielten und diese Festellung of- zuteil: Bremswirkungen könnten auch dann noch ıhre
tensichtlich durch die Autorität eiınes Konzıls sanktıo- posıtıve Bedeutung haben, WEeNn S1€e auf Irrtum eruhen.
nıeren wollten (vgl Grootaers, Het Concılie 1n Crisıs, Selbst die fast einheitlich ablehnende internationale
„De Maand“, Februar 1966, 101 fa dazu auch Standardpublizistik blieb nıcht ohne Respekt VOT dem
Seeber, Das Zweıite Vatıcanum, 305 und 335) Mut unpopulärer Entscheidung. Dieses Entscheidungs-
Die „Promotoren“ der damaligen Modı behielten auch ethos, das diesen Pontifikat ohl bleibend charakterisiert,

fand auch dann Anerkennung, W EEeN11 seine Ambivalenzauf den Werdegang der Enzyklika bis Zzuletzt entsche1-
denden Finflufß. Der eigentlich einzıge Hınweıs, der eher ironisch artıkuliert wurde: „Den Mut SS Verbinc?lich-
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eıt kann INnan ıhm nıcht absprechen. Den Mut ZUuUr TEe1- Berücksichtigt zudem das 1M gegenwartıgen Augen-
gabe findet nıcht“ Helbing 1n „Neue Zürcher blick noch schwer überschaubare, aber doch schon deutlich
Zeitung“, 31 68) Doch nıcht alle, die die Motiıve vernehmbare Echo AaUS den Entwicklungsländern, Von

würdiıgen WwI1ssen, vermögen der Argumentatıon Lateinamerika über Afrika bis ZU ernen Osten, wırd
tolgen. das Gesamtbild der Reaktionen ZWAar nuancenreicher,
Damıt 1St ohl auch die innerkırchliche Sıtuation außer- aber in der Grundtendenz aum verändert. In den fast
halb des deutschen Sprachraums charakterisiert. Sıe trıfit täglichen Echos, die die verschiedenen katholischen ach-
sıcher auf den angelsächsischen Bereich, besonders richtenagenturen während der ersten Augustwochen über-
aut die USA un aut England, die rage der Ge- mıittelten, findet sıch neben Zustimmung, die jedoch meıst
burtenregelung nıcht 1Ur in der siımplifizıerten orm aut den Autoritätsaspekt un aut die allgemeine Ot1vıe-
der Pillendebatte 1in den etzten Jahren mıiıt zunehmender IUNS der Enzyklika als Mahnruf sexuelle Liberti-
Heftigkeit diskutiert wurde un S1e sıch nach dem Er- NAasc beschränkt bleibt un: A aut das MIt der (Se-
scheinen der Enzyklika Z oftenen Streıit verhärtet hat burtenregelung angesprochene ethische Sachproblem
An diesem Meinungsstand annn die Anhäufung VO  w Tags sıch eingeht, deutliche Zurückhaltung un: Ablehnung.
stiımmungsadressen in Rom ebensowenig andern WwW1e die Wıe sehr die Meınungen auch iın den Entwicklungsländern
Bemerkung des „Osservatore omano“ 68) geteilt sınd, zeıgt nıcht 1Ur die Unruhe den Katho-
eiınem Protestbrief einer Gruppe VO  a 8 / Theologen AUS lıken Lateinamerikas, sondern beweısen auch die zahl-
dem Dıistrikt Washington (auszugsweılse veröffentlicht reichen, oft recht gegensätzlichen Stellungnahmen VO  e
in „International Herald Trıbune“, A 68), handle Geistlichen und Bıschöfen, iınnerhalb der suüudafrıka-
sıch dabei „dıe Inkongruenz schlecht informierter nıschen oder der indıschen Hıerarchie (vgl Indien den
Personen“ un be1 ıhrem Sprecher einen kıirchlich csehr instruktiven Überblick 1ın der „Neuen Zürcher Zei-
gemaßregelten Theologen. Schätzt iInan auch den Mel ı- tung“, 15 68) Dabe] mu{fß 114  — sıch VOTL ugen halten,
nungspegel 1mM Episkopat realıstisch eın der Erzbi- daß War AUus europäischer Sıcht un nach weltwirtschaft-
schof VO  e Parıs; arty, bekundete beispielsweise nıcht liıcher Kalkulation vgl dazu den Bericht über die Ent-
1Ur seıne persönlıche Zustimmung, sondern erklärte, wicklungskonferenz der Päpstlichen Ommıssıon „JIusti-

t12 Sl Pax  C un des Weltrats der Kırchen in Beıirut 1mMıne gemeinsame Stellungnahme des tranzösischen Ep1-
skopats ware nıcht anders ausgefallen, auch wenn manche Aprıl dieses Jahres ın „Herder-Korrespondenz ds Jhg.,
Bischötfe abweichende Meınungen hätten (Sibe Monde“, 282) die Verminderung des Bevölkerungswachstums

68), 1St doch auch in den „katholischen“ Ländern durch Lenkung der Geburtenrate als besonders akutes
VWest- un: Südeuropas neben dem zeremon1ösen Weih- Entwicklungsproblem angesehen wiırd, da{ß aber die Be-
rauch nıcht 1Ur höfliche Zurückhaltung, sondern auch völkerungsmentalität insgesamt auf Grund der kulturel-
Kritik veübt worden. len un relıg1ösen Traditionen der Empfängnisplanung
Überblickt INa  Z die katholische Presse in den romanıschen noch eher ablehnend gegenübersteht, also VO den Be-
Ländern, gewıinnt ina  — den Eindruck voller Zustim- stımmungen der Enzyklika zunächst ıne kleine, wenn

INUNS. Sowohl die französische AIa Croj1x“ (30 68) auch verantwortliche Minderheit der Bevölkerung bewulft
w 1e das „Avvenıre d’Italia“ VOIIN gleichen Tag VeEeI- betroffen 1St. ber gerade diese Schicht sieht sıch, sSOWweılt
öftentlichten engagıert zustiımmende Leitartikel. Dennoch sıch u11n Katholiken handelt, kaum ın der Lage die
zeigen andere Diskussionsbeiträge, ıne ablehnende Enzyklıka 1ın die S1€e umgebende soz1iale Wirklichkeit
Erklärung des Sekretärs des katholischen Ärztever- übersetzen, auch wenn S1e einräumen, dafß Empfängnis-
bandes Italiens, Prot Caprı10, un: ıne Z VOTr dem planung 1LLULr einer der Faktoren der Entwicklung iSt, der
Erscheinen der Enzyklika Humanae utae VO  — der die anderen, die kulturellen un wirtschaftlichen,
katholischen Arzteschaft Frankreichs MI1t Zustimmung dialektisch gebunden bleibt.
ıhres bischöflichen Protektors herausgegebene, die Ver-
wendung VO  - Antikonzeptiva befürwortende Stellung- Auswege merbieten sıch
nahme, daß auch dort die Meınungen geteilt leiben. An
den Stellungnahmen iın der VO „Le Monde“ der Enzy- Die erge VO  e Kommentaren un Leserzuschriften, VO  —

klikadiskussion reservlierten Leserspalte „Pointe de vue  « Protesten un: Emotionen bleiben jedoch Tagesgeschehen.
ßr sıch die Heftigkeit un Polarıtät der Meınungen Fur die kırchlichen, ökumenischen un: gesellschaftlichen
durchaus kompetenter Autoren ablesen. Wirkungen der Enzyklika un für die Lösung der theo-
Kam 1n Spanıen nıcht Sanz ohne Miıthilfe der staatlichen logischen un pastoralen Probleme, die s1e aufwirft, 1st
Zensur tast U  = die zustımmende Meınung Wort und entscheidender, w1e S1€e innerkirchlich „verarbeitet“ wiırd.
befleifßigte sıch die christlich-demokratische Presse IFA Das innerkirchliche Meinungsbild äfßt weder bloße Hın-
lıens 1ın seltsamem Meınungsstreıt mıiıt einer 1n diesem nahme noch stufenweıse Zustimmung Sehr viele
Punkt verlegenen kommunistischen begründungslosen Katholiken xönnen 1n ıhrem Gewiıissen nıcht folgen. In sol-

chen Sıtuationen INa INa  Z; nach Auswegen suchen. Sie fin-Solidarıität, mochte doch denken geben, da{fß Zeı1-
tungen w1e der Maıiıländer „Giorno“ ©O 68), VO  e} der den sıch der verbindlichen Sprache des päpstlichen
„Le Monde“ 68) nıcht Unrecht schrieb, sS1e stehe Dokuments nıcht. Eın erster Ausweg wurde in der Di1Ss-
„dem Denken des Papstes, Wenn nıcht SdI seiner Person kussiıon (nicht Eerst nach dem Erscheinen der Enzyklika)
nahe  “  9 die Enzyklıka als den ‚schwerwiegendsten“ Akt bereits beschritten: Der Weg einer erweiternden Inter-
dieses Pontihkats beklagten. Nıchts berechtigt ZU An- pretatiıon eLtwa2 auf der Linie der therapeutischen Ver-
nahme, der Kurie selbst herrsche völlige Überein- wendung hormonaler Miıttel. Dıie Enzyklika aßt ıhn
stiımmung über die Opportunıität des Dokuments un die selbst offen (Abschnitt 15) Ist aber gangbar? Wohl
Stichhaltigkeit der Begründungen der tast tag- kaum, WENN die „intellektuelle Ehrlichkeit“ oder, schlich-
iıch veröffentlichten „Lesehilfen“ in dem schon zıtierten tEeTs die pastorale Redlichkeit ıhrem Recht kommen
„Usservatore Romano“ un: erstaunlicher Aktivi- ll Eıne mögliche Fixierung autf den therapeutischen
tat des Staatssekretarıiats un einzelner Nuntıaturen. Gebrauch der Pl auf die „‚klare Herausarbeitung”
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der Begrifte „therapeutische Miıttel“ un: „Heilung VO  — auf diszıplinäre oder doktrinale Entscheidungen be-
Krankheıt“, „wichtige Gründe vorliegen“, für die zıehen. Durch den Irrtumsvorbehalt 1St das Problem
7R Prot Ermecke in einem Beitrag der KNA (hier nıcht gelöst. Würde INan nach diesem Prinzıp nach Be-
zıtlert nach der „Deutschen Tagespost“, plä- lieben verfahren, lieben beispielsweise alle Beschlüsse
diert, nıcht LUr recht umständlich A sondern des Zweiten Vatikanums ohne letzte Verbindlichkeit.

Das kirchliche Amt mu{l verbindliche Rıchtlinien CI -sieht geradezu nach Aufforderung moralischer Steuer-
hinterziehung AUS, Dıie Unterscheidung VO „doppelten lassen, auch aut die Gefahr hın, da{fß sıch irrt, un:
Effekt“, dem direkt intendierten (Heilung) un dem hat sıch Ja häufig geırrt. Es sprechen WAar Gründe
„blofß“ zugelassenen (kontrazeptive Wırkung) führt g- dafür, daß siıch dann nıcht eigentlich Entschei-
rade, S1e aut eın sehr weitläufiges Verständnis thera- dungen des Lehramtes, sondern des kirchlichen Führungs-
peutischer Zustände trıflt, in iıne kasuıstische Sackgasse, (Hırten-) Amtes handelt. Davıd hat diesen ach-
AUS der S1e weder den Beichvätern, WwWenn S1e ehrlich WweIls gerade in der Auseinandersetzung die Ge-
sind, noch den Gläubigen, WenNnn S1e nehmen, her- burtenregelung für den Bereich des „Naturrechts“ VCI-
aushilf£. Und Jene, die nıcht meınen, „De- sucht (vgl Neue Aspekte der kırchlichen Ehelehre, (jer-
dürten“ solcher Hılfen nıcht. hard Kafifke, Bergen-Enkheim 1966, 5.75f ber wıch-
Eın zweıter Ausweg lıegt nahe, wurde ebenfalls be- tiger erscheint hiıer eın anderer Aspekt: Ist das kırch-
reits VOTL dem Erscheinen der Enzyklika beschritten: der ıche Amt, das Ja nıcht Lehre Sschafit“, sondern den
Weg der mildernden Auslegung 1m Einzeltall der TLO- Glauben der Kırche authentisch interpretiert, das Ja eın
ralen Praxıs. VWer ıh gyehen will, wırd 1m pastoralen „Naturrecht“ kreiert, sondern das göttliche Sıttengesetz
Teil der Enzyklika zahlreiche Anhaltspunkte finden AA Lichte der Offtenbarung“ authentisch auslegt, nıcht
och bleibt zweıfelhaft, ob solche pastorale Miılde 1n VO  e der Struktur der Wahrheit un: VO Gemeinwohl
der Kirche allgemein verstanden und akzeptiert wiırd, der Kırche her gehalten, 1Ur dann verbindlich sprechen,
da s1e gerade VO  —_ den mehr siıttlıche Selbstreflexion WCINN der Gegenstand, über den soll,; wen1g-
siıch gewöhnenden ruppen meı1st wenıgstens SOZ10- über jeden vernünftigen Z weıtel erhaben scheint.
logisch durchaus keine Randchristen als zwıespältig Kann dann 1aber das kıirchliche Amt ın Fragen, die CI -
und 1mM Wıderspruch ZUur Wahrhaftigkeit erscheinen mu{fß wiesenermaßen kontrovers sind, verbindliche Ent-
Unnachgiebigkeit 1im Prinzıp und Nachsicht in der scheidungen treffen, oder Fragen, die ıhre gZESAMT-
Praxıs annn INan ZWAar als kluge Regel pastoraler Füh- kırchliche Eindeutigkeit verloren haben un: auf Grund
Iuns gelten lassen. Dıie Kırche hat S1e 1mM Lauf ıhrer des aktuellen Erkenntnisstandes 1n ihrer Ableitbarkeit
Geschichte mi1t Umsicht praktiziert und dabei keines- VO göttlichen Gesetz fragwürdıg geworden sind,
WCSS NUur negatıve Erfahrungen gemacht. Wer S1ie aber autorıtatıv bekräftigen? Mulfß schliefßlich nıcht, wenNnlnl
auf Prinzıpien anwendet, deren Voraussetzungen kon- dennoch ıne solche Entscheidung tallt, auch lücken-
LrOvers sınd, AUS der Offenbarung nıcht hergeleitet, los die Begründungen aufzeıgen, die die Möglich-
MIt den Miıtteln der Vernunft nıcht überzeugend dar- eıt des Gegenteıils ausschließen? Und mMUu deswegen
gelegt werden können, dürfte jedoch unerbittlich nach eın Dokument, das authentische Bekundungen des 0)5

dem Sınn solcher Mılde gefragt werden. Und der Frager dentlichen Lehramtes ausspricht, nıcht auch Jegıtımerweıse
dürfte dann eher die Freiheit des Zweifels als ıne nıcht nach diesen Voraussetzungen geprüft: werden? Ist dies
Sanz „verdiente“ Milde beanspruchen. ber auch die nıcht letztlich der Jlegitimste und zutreftendste Moduss,
andere Seıte der Medaille erweıst sıch nıcht als — die Aussagen einer päpstlichen Enzyklika interpretativ
gefährlich: Wer hier nıcht eindeutig gefordert wiırd, einzuordnen?
aber sıch nıcht gerade eınes mündıgen Gewıiı1ssens be-
teißigt, wird auch 1n zentraleren Fragen des Glaubens Petrusamt un kollegiale Wahrheitsfindung
un der Sıttlichkeit nıcht nehmen. Der „ Ver-
botsteijl“ der Enzyklika verstellt 7zudem selbst diesen Untér welchen Voraussetzungen steht Humane uLtae:
Weg Der aps versteht ıhre Leitnormen, die Ja VO  3 nach der Art ıhrer Abfassung, in ıhren Lehrgrundlagen,
den Lehrvoraussetzungen der Enzyklika her keine pOSsI1- ın der Motivıerung ihrer Aussagen?
tıven Kirchengesetze, sondern unaufhebbare Folgerungen Niemand, der ıhre Vorgeschichte mitverfolgt hat un:

loyal Z Kırche steht, wiırd leugnen können, daßAUuUS dem natürlichen göttlichen Gesetz sind, nıcht als
Ziel-, sondern als Erfüllungsgebote. Wer sıch aut die fangreiche Beratungen un Studien durchgeführt WULr-

Argumentatıon zurückzieht, die Ehe als (GGanze MmMuUsse den Der aps hat ın seiner eingangs zıtlerten Recht-
sıttlich gelebt und der einzelne Akt VO  . diesem Ganzen fertigungsansprache selbst darauf hingewıesen. ber n1e-
her gesehen werden, urteılt War richtig, 1aber auf dem mand, der die Auseinandersetzungen den Moral-
Boden der Enzyklika bleibt ımmer noch, daß ohne Aus- theologen ZU Thema Geburtenregelung oder auch NUur

richtung auf den Zeugungszweck der Akt 1n sıch - die Naturrechtsdiskussion zwiıschen Moraltheologen,
sıttlıch 1St. Dieses Faktum mu WAar VO Ganzen der Ethikern un: Anthropologen wenı1gstens Rande be-
Ehe her beurteilt, Aa aber nıcht aufgehoben werden. obachtet hat, wer schließlich die Auseinandersetzungen

innerhalb der Konzilskommissıon tür die Pastoral-
konstitution un: die Gutachten der päpstlichen Ge-Bindungen des Lehramites
burtenregelungskommission kennt, kann ohne Einschrän-

Schließlich bliebe auch der 1nweIıls aut diıe lehramtliche kung zugeben, das ın rage stehende Problem se1 völlig
Qualifikation des Dokuments nıcht viel mehr als eın 1im Sınne der Aussagen der Enzyklıka vorgeklärt. Das
Ausweg. Die Diskussion der ersten Stunde hat sıch über- Echo auftf diese selbst beweıst dies noch einmal. Hatte
mäaßıg auf diesen Fragenkomplex konzentriert. Gewiß dann aber nıcht wenıgstens einer Konsultation der Ge-
1St ıne Enzyklika eın unfehlbares Lehrdokument. ber samtkirche, des Weltepiskopats be1 Gelegenheit des Kon-
auch Bekundungen des ordentlichen Lehramts haben 7115 oder der ersten Vollversammlung der Bischofssynode
iıhre spezifische Verbindlichkeit, gleichgültig ob S1e sıch edurft? ıne Befragung des Gesamtepiskopats Wr währ-
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x

rend der letzten Konzilsperiode vorübergehend geplant, setze) ZUur menschlichen Person gehören. Das theo-
dann aber wieder fallengelassen worden. Dıie Beratungen logische Fachgutachten der päpstlichen Kommissıon
nach der Übergabe des Kommissionsgutachtens (vgl geht VO einer aAhnlich lautenden Erklärung AQUS,
den Wortlaut 1in Herder-Korrespondenz A Jhg., 477 kommt aber Z eNtgegenNgesetzten Schluß Der b1io0-
bis 443) wurden offenbar NUur noch in T  N Kreıisen gC- logische Vorgang 1m Menschen se1 nicht irgendein aAb-
führt, die das innerkirchliche Meinungsspektrum nıcht getrennter Teıl, „sondern ISt 1n die Personalıtät
ANSCINCHSCH widerspiegelt. Hätte angesicht des Sta- integriert“. Im ersten Fall wird das personale Ge-
£us quaest10n1s nıcht einer mehr kollegialen Wahrheits- schehen auf den biologischen Vorgang fixiert, 1m ZWEI-
findung bedurft? Der apst hatte siıch aber gerade die ten Fall erhält umgekehrt der eheliche Akt (auch alls
rage der Geburtenregelung w1e die anderen ehebezoge- biologischer organg seine sittliche Relevanz VO  3 der
He  3 Fragen, die der Mischehe un des Z ölibats selbst Z Gesamtpersonalıtät des Menschen un: se1ines partner-
Entscheidung vorbehalten, un sah sıch verpflichtet, schaftlichen Vollzugs her. Nur ın dieser Hinordnung

die Meınung der Mehrheit der VO ıhm selbst e1n- wiırd einem vollen „menschlichen Akt“ (actus
gesetzten Kommissıon entscheiden. Waren aber die humanus), der ın sittliıche Verantwortung fällt. angt
Lehrgrundlagen genügend gesichert? Waren die Argu- aber die Erklärung der „traditionellen“ Ehemoral,;, jeder

einzelne Akt musse für siıch auf den Zeugungszweckder Kommissionsmehrheit nıcht gewichtig SCHNU$,
wen1gstens berechtigte Z weitel der Gültigkeit der ausgerichtet se1nN, nıcht mi1t diesem mehr kausalen als

Aussagen VO  w (Castı Connubiau über die Empfängnisver- finalen Naturbegriff zusammen? Daviıd hat 1n einem
trüheren Beıtrag (Zur rage der Geburtenregelung,hütung autkommen lassen, die die Fortsetzung der

Diskussion ohne neuerliche lehramtliche Intervention „Theologie der Gegenwart“, Heft Z 1964, 1—79;
rechttertigten? vgl auch Herder-Korrespondenz Jhg., 474) dar-

auf hingewiesen, die Forderung nach der notwendigen
Eın hontroverser Naturbegriff Ausrichtung des einzelnen ehelichen Aktes auf den

Zeugungszweck tuße aut Z7wel überholten Voraus-
u(ß schließlich, da solche Zweıfel offensichtlich be- SetzUNgeN: erstiens auf der langen tradierten (augustinisch-
standen, icht gerade deswegen die Enzyklika nıcht manıchäisch beeinflußßten) Auffassung, daß die eheliche
Nnu nach ıhren Aussagen, sondern spezifisch nach iıhren Begegnung einer Rechtfertigung durch die Zeugung
Erklärungsgründen, nach dem Gewicht ihrer Argu- bedürfe, 1aber eigentlich des Menschen unwürdig

befragt werden? Dieses Vorgehen drängt sıch sel; zweıtens, dafß der Naturzweck der Fhe allein
auch deswegen auf, weil Humanae ntae das ethische durch den Naturtrieb gesichert werden könne un
Problem der Geburtenregelung dadurch weıter zuspitzt, deshalb die Anheimstellung das freie, verant<ctwort-
daß S1e auf der einen Seıite, der Not der eıit folgend, ıche Tun des Menschen, das keine genügende Garantıe
die Berechtigung un.: Notwendigkeit der Geburten- dafür biete, icht statthaft sel. Prof Böckle weıist auf
regelung voll anerkennt und s1e miıt Hıltfe des Kon- die Nachwirkungen der ulpianıschen Naturrechtslehre
ZCeDTS der „verantwortlıchen Elternschaft“, der die hın, ach der der Mensch „einselt1g VO seiner SC
Entscheidung der Eltern ber die Kinderzahl gehört, rischen Seite (ın quantum est anımal) und weni1g
rechtfertigt, zugleich 1ber jede „künstliche“ Methode VO seiner spezifisch menschlichen Seite (ın quantum
der Geburtenregelung, als dem göttlichen (Gesetz wıder- est homo)“ AUS gesehen werde („Concıilium“, Maı 1965,
sprechend, ablehnt. Für 1ne eftektive Geburtenrege-
Jung bleibt SOmIt 1Ur eın sehr schmaler Spalt offen, Wirken 1n der Enzyklika nıcht noch einselt1g solche
der Hero1smus ordert. Nun 1St. solche Forderung in Tradıitionen nach, WE etwa (Abschnitt 13) festgestellt
qQristlicher Nachfolge iıcht Ur Jegıtim, sondern C wird: „dafß der Akt gegenseıitiger Liebe, der die Fähig-
boten. Muß aber, wenn „Hero1jsmus“ 1 Namen des eıit Zur Weitergabe des Lebens, die der Schöpfergott
yöttlichen (GGesetzes gefordert wır  d, icht nochmals gemäaflß besonderer (Gesetze iın ıh hineingelegt hat,
sorgfältig geprüft werden, ob sıch tatsächlich 4U5 beeinträchtigt, 1n Wiıderspruch steht ZUuUr inneren Wesens-

struktur der Ehe un Z Wıillen des Urhebers desdem gyöttlichen (jeset7z abgeleitete Normen handelt?
Das gilt doch dann besonders, WECNN sich nıcht Lebens“? egen dieses 1n der früheren Moraltheologie
unmittelbare Offenbarungsinhalte, sondern Fragen gängıge Argument wird heute eingewandt: da die Na-
des natürlıchen Sıttengesetzes 1n seinen außersten Ver- tur selbst die Fruchtbarkeit VO Akt ablöse, musse Man,
astelungen handelt, 1n deren Erkenntnis un: Aus- wenn IN  > die Ausrichtung des einzelnen Aktes autf die
legung die Kirche auf die Mitwirkung VO Philosophie Zeugung aufrechterhalten wolle, beweisen, „dafß ohl
und Empirıe angewıesen ISt Ist aber ıcht auch 1in der die Natur, nıcht aber der Mensch die Fruchtbarkeit
Moraltheologie der Naturbegriff, den die Enzyklika VO einzelnen Akt ablösen könne“ (} David, S ©:
War iıcht erliäutert, der aber den anzen „Verbots- 5)) In der Tatsache, daß beim Menschen 1mM egen-
teil“ bestimmt, kontrovers, WEn sich iıcht Sar sSat7z ZU 1er die geschlechtliche Hingabe nıcht
grundlegend gewandelt hat? Und 1STt ıcht insbesondere einen Ovulationstermin gebunden 1st;, liegt nach Böckle
die Art seiner Verwendung in der kirchlichen FEhelehre „ihre einzigartıge anthropologische Bedeutung“ (a O
umstritten? Warum entspricht 1ne Methode der Emp- 424) „Gerade in anthropologischer Sicht sind die
fängnisverhütung, die die „biologischen Abläufe“ wahrt objektiven Sınnwerte der Copula eben nicht adäquat
und NUr die unfruchtbaren Tage (absıchtlich) wählt, miteinander verkoppelt.“ Auch die Enzyklika verweıst
dem yöttlichen Gesetz, un AaIu: widerspricht ıhm auf den wesentlichen Unterschied 7wischen tierischer und
jeder Eingrift 1n den biologischen Prozefß der ehe- menschlicher Sexualıtät (Abschnitt 10 iıhr scheint aber
lıchen Eınıgung? der vereintacht tormuliert, WAarumı der Weg dieser Einsicht dadurch verbaut, dafß eın
ISTt die Methode bei gleicher Intention „Natur- „biologischer“ Naturbegriff, ZWaar personal verkleidet,
lıch“ un!: sind die anderen „künstlich“? Dıie Enzy- aber 1n der Substanz unverwandelt, auf einen anthro-
klika ıntworte weıl die biologischen Abläufe (Ge- pologischen Sachverhalt angewandt wird. iıcht ganz
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Unrecht ohl warf Oraıson 1ın einer Diskussion 1im verständlich wird. Das Gutachten der Kommissionsmehr-
französischen Fernsehen MIt Prof Martelet (Lyon), heit (das einz1ıge offizielle Gutachten der päpstlichen
eınem der Hauptautoren der Enzykliıka, dieser VOTI, S1e Kommuiss1o0n), das sıch den Nachweis der Kontinuität
widerspreche mit ıhrem „physiologischen“ Naturbegriff der Lehre be] „Freigabe“ „künstlicher“ Methoden der Ge-
aller heutigen anthropologischen Erkenntnis. Nıchts burtenregelung besondere Mühe gegeben hatte (vgl
Menschen könne 1Ur „natürlıch“ se1nN, weiıl wesentlich A O, 425), fand 1n diesem Punkte keinen Nieder-
Kultur- un: Geschichtswesen 1ISt (zıt. nach ALa Croix, schlag Ungehört blieb ohl auch der Hınwelis VO  3

68) uch das theologische Fachgutachten hatte Kardıinal Suenens während der dritten Konzilsperiode,
auch die Päpste, „die 1im Laute der Zeıten Rerum NOUVDAdA-1n Erwiderung auf die Argumente der Kommuissıons-

minderheit darauf hingewiesen, „bedingungsloser Respekt YY Quadragesimo ANLNO un: Mater et magıstra schrie-
für die Natur“  c edeute zugleich ıne Numuinisıierung ben  D (zıt. nach ampe, Die Autorität der rTe1l-

heit, Bd. 3, hätten MIt größerer Genauigkeıitder Natur, die der „vernünftigen Natur: die VO  3 Gott
MIt Freiheit un Verantwortlichkeit geschaffen wurde“, dieselben Grundwahrheiten der eıit angepaßt.
nach heutigem Verständnis widerspricht. In der (SOtt- Wl INnan also in der rage der Geburtenregelung über
unmittelbarkeit eınes solchen numinosen Natur- un umAandade utae hinaus einem nuen Konsens kom-
Menschenbildes erscheint zudem die menschliche AÄuto- INCN, wiırd neben der moraltheologischen Sachfrage auch
nomıe verkürzt, wiırd der Mensch einselt1g NUur als die fundamentaltheologische rage der Lehramtsautorität
„Diener des VO: Schöpter grundgelegten Planes“ ZC- un der Kontinultät ıhrer Aussagen stärker berück-
sehen, während dieses Dienen doch den anderen Aspekt sichtigt werden mussen (und ohl ganz gewiß nıcht
dialektisch einschlıiefßt, daß nämli;ch in der Welt die NUuUr iın dieser Frage)
Herrschaft (sottes durch den Menschen ausgeübt wiırd, Die zweıte Motivreihe erweıst sıch als N1  cht wenıger be-

stimmend. Möglicherweise hat hier der apst meısten„der d1e Natur seiner eigenen Vollendung ENTISPCE-
chend der VWeısung des gerechten Grundes gebrauchen Zustimmung gefunden, auch außerhalb der Kirche Die
kann“. Die Enzyklika erwähnt ohl diese Gesichts- orge VOTLT wachsender sittlicher „Willkür“ mi1it zunehm-

mender ındividueller un un: soz1aler Lenkbarkeit be-punkte 1m ersten Teıl, zieht aber offensichtlich daraus
keine Folgerungen für die Begründung der praktischen schäftigt nıcht NUur Theologen, sondern auch Naturwissen-
Normen un: erläutert auch nicht, aAru. sıch solche schaftler un Techniker, VOT allem aber Mediziner un:

Biologen. Die oben erwähnte Frühjahrstagung der Pau-Folgerungen verbieten. So bleibt be] eınem Neben-
einander VONn regıstrıerten 1NECUCTIEN anthropologischen lus-Gesellschaft WTr fast ganz VO  $ dieser Problematik be-
Frkenntnissen un: eiınem statısch konzipierten Natur- errscht. Manches Zögern Medizinern gegenüber
rechtsverständnis, ohne daß einsicht1ig gemacht WIr  d, w1e hormonalen Verhütungsmitteln dürfte nıcht 1LLUTLr in medi-

zıinıschen Zweıfeln, sondern auch ın dieser orge begrün-beide miıteinander versöhnt werden können. Es bleibt
also die rage aufgegeben, w1e weıt ZEW1SSE naturrecht- det se1n. iıcht wenıge moögen deshalb in der Enzyklika
ıche Aussagen der Enzyklika 1n sich oder nNnu  ar innerhal eın Mahnzeichen sehen, miıt der Selbst- un: Fremd-

Steuerung, mıiıt dem Wunsch nach dem Retortenkind undeines bestimmten Weltbildes gültig sind, VO dem S1e
sıch noch nıcht gelöst haben dem genetisch präparıerten „Dienstboten“ 1a0l  cht weıt

treiben. Der Ruf nach ethischer Bindung in Voraus-
ahnung noch größerer Umwälzungen VOLr allem 1mM BEMNEC-Zwiespältige Motivationen
tischen un eugenischen Bereich 1St unüberhörbar. ber

Schließlich muß nach den Motivatıonen gefragt werden, W1e der sehr ohl möglıche Mißbrauch VO  e’ Geburten-
VO  =) denen sıch die Enzyklika leiten aßt un ın denen regelungsmitteln un -PTOSTIAMIMNEN durch wen1g wähle-
die treibenden Faktoren sichtbar werden, die Z jetzıgen rische Behörden oder totalıtiäre Regierungen eın Argu-
Entscheidung ührten un diese einem Teil erklären. ment die Programme selbst ISst; annn cdie ngst
We1 Motivreihen sind ur den Text bestimmend: die VOT der Überschreitung des menschlich Zulässigen un:

VOL der Verletzung der persönlichen Würde keine echt-Wahrung der Kontinultät der kirchlichen Lehre un:
die Hebung der allgemeinen Sittlichkeit bzw die orge fertigung ethischer Normen lıefern, deren philosophische
VOT sittlicher Willkür biıs hın ZULF: willkürlichen Selbst- und theologische Voraussetzungen 1n rage vestellt sind.
und Fremdmanipulation des Menschen. Werden hier nıcht kontroverse Lehrgrundlagen VO  —$

Die Motivreihe, die Wahrung der Kontinultät der moralpolitischen Gesichtspunkten überwuchert oder VO  -

Lehre, hat in den Verhandlungen Z Thema Geburten- diesen dienstverpflichtet? Die Kirche geriete dadurch
regelung bereıits VT dem Erscheinen VOIl umAande unversehens in ıne fast fatale ähe der Vertechter eines
uıtae ine wenı1gstens ebenso große Rolle gespielt w1e Kulturpessimısmus, die, das goldene Zeritalter nıchter-
das Sachthema selbst. Dıie Kontinuität der Lehre steht lebter Vergangenheıit herbeisehnend, 1n der Gegenwart
1n dem Dokument 1n einer eigenartıgen Parallele JA nıchts sehen vermOögen als Aufweichung und Sıtten-

verfall;: jener Propheten des Untergangs also, die Johan-Naturbegriff, be1 beiden vermißt INa  a das Flement der
Geschichtlichkeit. Der statischen Natur entspricht der nes in seıiner eruüuhmt gewordenen Rede ZUr Er-
wiederholte Hinweıs auf die „gleichbleibende Lehr- öffnung der Konzilsvorbereitungen eschwor. „Handha-

ben  C können dem Menschen nıcht vorenthalten werden,verkündigung“. Beide Themen finden siıch INIMNEMN-

gedrängt 1N. dem für die „Richtung“ der Enzykliıka ent- se1 denn in CEIZWUNSCHCI Unmündigkeit. Man wird die
scheidenden Satz ‚Indem die Kirche den Menschen die gefürchteten Krisen W1e€e das Problem zunehmender

Sexualisierung eher bewältigen, WEeNn ia  - rechtzeitigBeobachtung der Normen des Naturgesetzes einschärft,
das S1€e durch ıhre gleichbleibende Lehre auslegt, un vorsorgend Zu rechten Gebrauch verhilft, damıit
lehrt S1e, dafß jeder eheliche Akt sıch bestimmt bleiben ıhm auch die Kräfte zuwachsen, seınem Entwicklungs-
muß für die Weitergabe des Lebens“ (Abschnitt I0 ein stand yemäfß sıttlich leben Die Art und VWeıse, Ww1e

die Kırche das Problem der Geburtenregelung löst,Satz VON unerhört vorkonziliarer Dıchte, derohl NUr AUS

der Sorge das Ausutern nachkonziliarer Dynamık könnte da durchaus A0 Testfall werden.
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